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Herr 
Präsident des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Ich beantworte die an mich gerichteten schriftlichen parlamentarischen Anfragen Nr. 43/J 

und Nr. 49/J des Abgeordneten Mag. Unterrainer, Genossinnen und Genossen, wie folgt: 

Einleitend weise ich darauf hin, dass ich die Anfrage Nr. 43/J nur für den Bereich Gesundheit 

beantworte, da meine Zuständigkeit als Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Konsumentenschutz nicht mehr die Angelegenheiten der Frauen und der Gleichstel-

lungspolitik umfasst. 

Fragen 1, 2 und 4: 

Dazu verweise ich auf die Ausführungen zu den Fragen 1, 2 und 4 des Bundesministers für 

EU, Kunst, Kultur und Medien in der Anfragebeantwortung zur gleichlautenden Anfrage 

Nr. 51/J. 

Frage 3: 

Eingangs muss erwähnt werden, dass nur die Umsetzungen von Richtlinien zentral erfasst 

sind. Angaben betreffend die Umsetzung weiterer Rechtsakte wie etwa Entschließungen sind 

aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes nicht möglich. 

Aus dem Verantwortungsbereich des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Konsumentenschutz sind im Sinne dieser Ausführungen folgende EU-Rechtsakte noch 

nicht umgesetzt: 
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Richtlinie (RL) Inkrafttreten 
Umset-

zungsfrist 
bis: 

betr. Bundesgesetze 

2014/50/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 
2014 über Mindestvorschriften zur 
Erhöhung der Mobilität von Arbeit-
nehmern zwischen den Mitgliedstaa-
ten durch Verbesserung des Erwerbs 
und der Wahrung von Zusatzrenten-
ansprüchen 

20.05.2014 21.05.2018 Betriebspensionsge-
setz (BPG) 

Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2016 über die Bedingungen 
für die Einreise und den Aufenthalt 
von Drittstaatsangehörigen zu For-
schungs- oder Studienzwecken, zur 
Absolvierung eines Praktikums, zur 
Teilnahme an einem Freiwilligen-
dienst, Schüleraustauschprogrammen 
oder Bildungsvorhaben und zur Aus-
übung einer Au-pair-Tätigkeit 

22.05.2016 23.05.2018 Ausländerbeschäfti-
gungsgesetz  
(AuslBG) 

Richtlinie (EU) 2017/164 der Kom-
mission zur Festlegung einer vierten 
Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwer-
ten in Durchführung der Richtlinie 
98/24/EG des Rates und zur Ände-
rung der Richtlinien 91/322/EWG, 
2000/39/EG und 2009/161/EU der 
Kommission 

21.02.2017 21.08.2018 Grenzwerteverord-
nung 2011  
(GKV 2011) 

Richtlinie (EU) 2017/159 des Rates 
vom 19. Dezember 2016 zur Durch-
führung der Vereinbarung über die 
Durchführung des Übereinkommens 
über die Arbeit im Fischereisektor von 
2007 der Internationalen Arbeitsor-
ganisation, die am 21. Mai 2012 zwi-
schen dem Allgemeinen Verband der 
landwirtschaftlichen Genossenschaf-
ten der Europäischen Union (COGE-
CA), der Europäischen Transportar-
beiter-Föderation (ETF) und der Ver-
einigung der nationalen Verbände 
von Fischereiunternehmen in der 
Europäischen Union (Europêche) ge-
schlossen wurde. 

Tritt am Tag 
des Inkraft-
tretens des 
Überein-
kommens der 
IAO über die 
Arbeit im 
Fischereisek-
tor von 2007 
in Kraft. 

15.11.2019 Österreich ist vom 
Richtlinienvorschlag 
nicht betroffen, da 
es seit 2012 keine 
Hochseeschiffe mehr 
gibt, die unter öster-
reichischer Flagge 
fahren. Österreich 
wird der Kommission 
fristgerecht mittei-
len, dass es daher 
die Richtlinie nicht 
umsetzen wird. 
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Richtlinie (RL) Inkrafttreten 
Umset-

zungsfrist 
bis: 

betr. Bundesgesetze 

Richtlinie (EU) 2017/2398 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2017 zur Ände-
rung der Richtlinie 2004/37/EG über 
den Schutz der Arbeitnehmer gegen 
Gefährdung durch Karzinogene oder 
Mutagene bei der Arbeit 

16.01.2018 17.01.2020 Grenzwerteverord-
nung 2011  
(GKV 2011) 

Richtlinie (EU) 2017/898 der Kom-
mission vom 24. Mai 2017 zur Ände-
rung von Anhang II Anlage C der 
Richtlinie 2009/48/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über 
die Sicherheit von Spielzeug zwecks 
Festlegung spezifischer Grenzwerte 
für in Spielzeug verwendete chemi-
sche Stoffe in Bezug auf Bisphenol A 

14.06.2017 25.11.2018 Spielzeugverordnung 
2011 

Richtlinie (EU) 2017/774 der Kom-
mission vom 3. Mai 2017 zur Ände-
rung von Anhang II Anlage C der 
Richtlinie 2009/48/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über 
die Sicherheit von Spielzeug zwecks 
Festlegung spezifischer Grenzwerte 
für chemische Stoffe, die in Spielzeug 
verwendet werden, in Bezug auf Phe-
nol 

24. 05 2017 04.11.2018 Spielzeugverordnung 
2011 

Richtlinie (EU) 2017/738 des Rates 
vom 27. März 2017 zur Änderung des 
Anhangs II der Richtlinie 2009/48/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Sicherheit von Spiel-
zeug hinsichtlich des Gehalts an Blei 
zwecks Anpassung an den techni-
schen Fortschritt 

17.05.2017 28.10.2018 Spielzeugverordnung 
2011 

Richtlinie (EU) 2016/1855 der Kom-
mission vom 19.10.2016 zur Ände-
rung der Richtlinie 2009/32/EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über 
Extraktionslösungsmittel, die bei der 
Herstellung von Lebensmitteln und 
Lebensmittelzutaten verwendet wer-
den 

09.11.2016 09.11.2018 Extraktionslösungs-
mittelverordnung 
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Frage 5: 

Bei der Umsetzung der in der Beantwortung der Frage 3 genannten EU-Richtlinien ist das 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz nicht säumig. 

Frage 6: 

Zu den anhängigen Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtumsetzung von Richtlinien 

wird auf die Ausführungen des Bundesministers für EU, Kunst, Kultur und Medien zu Frage 6 

der Anfragebeantwortung zur Anfrage Nr. 51/J verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag.a Beate Hartinger-Klein 
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